
Ihr Gut in besten Händen.
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Kundeninformation Januar 2007

Verladung von unverpackten Gütern:
Es kommt immer wieder vor das Güter jeglicher Art unverpackt zum
Versand kommen. Hier müßen wir Sie, auf Grund unserer Sorgfaltspflicht,
auf den § 411 des Handelsgesetzbuches (HGB) hinweisen, der folgendes besagt:

HGB § 411 Verpackung, Kennzeichnung
Der Absender hat das Gut, soweit dessen Natur unter Berücksichtigung der
vereinbarten Beförderung eine Verpackung erfordert, so zu verpacken, daß es
vor Verlust und Beschädigung geschützt ist und daß auch dem Frachtführer
keine Schäden entstehen. Der Absender hat das Gut ferner, soweit dessen 
vertragsgemäße Behandlung dies erfordert, zu kennzeichnen. 

Gem. § 427 HGB Haftungsbefreiung des Frachtführers wenn ein Schaden 
aus einem Verpackungsmangel resultiert.

Allerdings können diese Risiken im Rahmen der SVG-Speditions.- und 
Logistikversicherung durch eine zusätzliche 

DTV-Güter 2000-Schadenversicherung, zu Lasten des Auftraggebers, 
versichert werden. Bei Abschluß der DTV-Güter 2000-Schadenversicherung 

verzichtet der Versicherer auf den Einwand der mangelhaften, ungenügenden, 
unzweckmäßigen oder fehlenden Verpackung, sofern diese dem Handelsbrauch 

entspricht. Vorbehalte eines Transportunternehmens, 
z. B. Bahn, Post etc. wegen einer nicht beförderungssicheren Verpackung 

beeinträchtigen den Versicherungsschutz nicht.

Auszug vom 28-12-2006 ….. wir erleichtern
unseren Kunden 
die Entladung

und beabsichtigen
demnächst unseren
Fuhrpark mit einem
Mitnahmestapler 

auszurüsten. 
Sollten SIE  Interesse

daran haben, so nehmen
Sie bitte mit uns

Kontakt auf.
Ansprechperson:

Herr Dieter Schaffner   
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